Die Volksschule im Nationalsozialismus – Ottwilm Ottweiler
0. Einleitung

· Viele Forschungen befassen sich nur mit der Ideengeschichte und nicht mit der Realgeschichte

· Distanzierte Betrachtungs- und Bewertung notwendig

· Nationalsozialismus kann man verstehen als

· Phase der Säkularisierung (Abfall von Gott)

· Traditionsfeindliche Massenherrschaft

· Erscheinungsform des Totalitarismus

· Radikalisierung des Kapitalismus

· Faschismus

· Schüler sollen zum vollen Einsatz für Führer und Volk erzogen werden
· Erziehung umfasste die totale Menschformung in der Erziehung zur Haltung, Gesinnung und Leistung

· Werte werden völkischem Nützlichkeitsdenken untergeordnet, das Überlegenheit der germanischen Rasse betont

· Inhaltliche Ausgestaltung orientiert sich an Richtlinien (eher Bestimmungen!) des Reicherziehungsministeriums
· Pädagogische Freiheit der Lehrer stark eingeschränkt

· Lehreausbildung war v.a. ideologisch; wissenschaftliche, demokratische und liberale Grundlage der Weimarer Republik wurden zerstört
1. Schule im politischen Feld

1.1 Schulpolitische Sofortmaßnahmen

· Schon 1933 Eingriffe in die Lehrplangestaltung und nationalsozialistische Indoktrination

· Veränderungen im Geschichtsunterricht (Stoffgebiet „Aufbruch der deutschen Nation von 1918-1933“)
· Lehrer wurden in Unterrichtskorsett gezwängt, sehr enge Vorgaben, sogar Sprachvorgaben
· Bsp.: Ende des 1. Weltkriegs muss(!) nach Dolchstoßlegende dargestellt werden

· Demokratie muss als Vaterlandsverrat dargestellt werden

· Weimarer Demokratie muss aus abwertender nationalsozialistischer Sichtweise vermittelt werden
· Alte Schulbücher ungeeignet, daher wurden kurzfristig eine Schriftenreihe geschaffen

· Nationalsozialistische Unterrichts- und Erziehungsarbeit gründet auf
· Geschichte (heimische Vorgeschichte/ deutsche Rassenkunde/ Judenfrage)

· Lebens-/Rassenkunde (Sicherung der völkischen Zukunft, gegen Überfremdung)

· Körperliche Ertüchtigung (Erziehung zur Wehrhaftigkeit)

· Völkischer Gedanke sollte im Gegensatz zum internationalen betont werden

· Heldendarstellungen sollen in den Unterricht einfließen (z.B. deutsche Heldensagen im Deutschunterricht)

· Vererbungslehre und Rassenkunde wurde neu in den Lehrplan aufgenommen

· Wird in alle Fächer einbezogen, da „biologisches Denken Unterrichtsgrundsatz werden muss“

· In den Klassen musste ein Bild Hitlers hängen
1.2 Zentralisation und Vereinheitlichung

· Totalitärer Anspruch duldete keinen Föderalismus

· Vielfalt der Bildungseinrichtungen und Ziele wurde nicht geduldet

· Überschaubarere Gestaltung wurde durch sachbezogene Gründe begründet 

· Seit 1934 straffer Reichszentralismus
· Gesamtes Erziehungs- und Unterrichtswesen wird der Zuständigkeit der Länder entzogen

· Reich machte aber nicht von allen Rechten Gebrauch

· Zentralisation und Vereinheitlichung des Schulwesens blieb zunächst im Stadium des theoretischen Anspruchs stecken

· 1937 wurde das höhere Schulwesen vereinigt und auf 3 Grundtypen (Gymnasium, naturwissenschaftliche und neusprachliche Oberschule) reduziert
· Zahl der Schuljahre wurde auf 8 herabgesetzt
· Nach der 6. Volksschulklasse sechsklassige Aufbauschulen in Oberschulform (für Mädchen nur hauswirtschaftlich)

· Gründung von nationalpolitischen Erziehungsanstalten (NAPOLAS), Adolf-Hitler-Schulen,  Deutschen Heimschulen

· 1938 Neuordnung des Mittelschulwesens (Beginn mit 5. Schuljahr, Dauer 6 Jahre)

· einige Bundesländer hatten zuvor gar kein Mittelschulwesen ( Umstrukturierung

· 1941 Aufbau des Mittelschulwesens wird zugunsten der Einführung der 4jährigen Hauptschule zerschlagen

· Volksschullehrerausbildung wurde vereinheitlicht (Hochschulen für Lehrerbildung)
· Ernennung der Lehrkräfte unterliegt Reichserziehungsminister
· Stellung des Schulleiters wurde herausgestellt (Führerprinzip)

1.3 Partei und Schule

· Partei hatte Einfluss auf die Ernennung und Beförderung von Lehrern

· Strukturelle und inhaltliche Entscheidungen wurden zunehmend von der NSDAP getroffen und teilweise gegen den Willen des Reichserziehungsministers durchgesetzt

· Parteikanzlei beteiligte sich an der Reichs- und Ländergesetzgebung
· Einführung der Hauptschule 1941 ging direkt auf Führerbefehl zurück

· 1941 wurde akademische Lehrerbildung abgeschafft 

· Partei nahm entscheidenden Einfluss auf die Ausleseverfahren für Lehrerbildungsanstalten, auf die Lehrplanerstellung und auf die Hauptschullehrerausbildung

· 1940 wurde Reichserziehungsminister die Kompetenz zur Erstellung von Schulbüchern entzogen und der Partei unterstellt
NSLB (Nationalsozialistischer Lehrerbund)

· 1936 waren 97% aller Lehrer im NSLB (Nationalsozialistischen Lehrerbund)
· NS Parteiamt und NSLB Funktion wurden meist in Personalunion wahrgenommen
· NSLB sollte die „Umprägung des deutschen Lehrers zum Typ des nationalsozialistischen Volkserziehers“ vorantreiben

· NSLB war für Säuberung der Schulaufsicht zuständig (Entlassung unliebsamer Schulräte)
· NSLB wollte allerdings weiterhin akademische Lehrerbildung

· NSLB wurde 1943 im Zuge der totalen Kriegsführung aufgelöst
Reichsjugendführung

· Nahm Einfluss auf Zulassungsverfahren im Bereich der Lehrerbildung

· Bewerber, die in der HJ oder im BDM waren, wurden bevorzugt#

· Alle Schüler mussten der HJ angehören

· Zulassung wurde abhängig gemacht vom Zeugnis, das die HJ ausstellte

· In den Lehrerbildungsanstalten gehörten alle der HJ an und trugen Uniformen

· Ein HJ Führer wurde als Verbindungsmann ins Reichserziehungsministerium entsandt

· Lehrkräfte die in Lehrebildungsanstalten unterrichteten mussten auch HJ Führer sein
1.4 Schule, Religion und Judentum

· Fundamentaler Gegensatz zum christlichen Menschen- und Weltbild

· Aus taktischen Gründen wurde jedoch zunächst der Einfluss der Kirchen gestärkt um Kommunismus und Sozialismus zu bekämpfen

· Zunächst Politik nach dem Grundsatz „Unsere Religion heißt Christentum, unsere Politik heißt Deutschland“
· 1933 Abschluss eines Konkordats, dass den Bestand der katholischen Bekenntniskirchen, der Privatschulen und des Religionsunterrichts sicherte

Inhaltliche Umgestaltung des RU
· Umgestaltung im Sinne einer völkischen Religion

· Christus als germanisch-heldischen Kämpfer

· Glauben wurde verdiesseitigt und dem völkischen Nützlichkeitsdenken untergeordnet
· AT wurde als jüdisches Machwerk diffamiert

· Verbindung von Christentum und Deutschtum sollte besonders betont werden

· Rasse, Familie, Heimat, Volk und Staat sollten als Teilgebiete der göttlichen Schöpfungsordnung behandelt werden 
· Behandlung der Geschichte des Judentums und die Darstellung dessen Lehre wurde verboten
· Bewusstsein von der Schädlichkeit der jüdischen Rasse und ihrem Hasse gegen alles Deutsche musste wach gehalten werden

· Inhalt der Schulgebete wurden nach völkischen Gesichtspunkten umgestaltet

· Reduzierung der Religionsstunden (von 4 auf 2)

Reichseinheitliche Richtlinien für den RU

· Wurden nie gefunden

· RU wurde nur noch wegen des Konkordats abgehalten, aber nicht als notwendig erachtet

· NSDAP stellt fest, dass es unmöglich ist Richtlinien zu finden, die für Kirche und NSDAP akzeptabel sind

· In Baden Württemberg Versuch eines nationalsozialistischen Weltanschauungsunterrichts gescheitert

Religionslehrer

· Geistliche wurden ab 1935 nach und nach verdrängt

· RU wurde grundsätzlich von NSDAP treuen Lehrern unterrichtet
· Seit 1937 musste Eid auf den Führer geschworen werden ( viel Geistliche hörten freiwillig auf

· Ab Schuljahr 1937/38 unterrichteten keine Geistlichen mehr

· NSLB drängte Lehrer seit 1937 keinen Religionsunterricht mehr zu erteilen
· Rust (Reichserziehungsminister) plante Nichtbesetzung der Dozentur für Religion an Hochschulen für Lehrerbildung, kein Religionsunterricht an Lehrerbildungsanstalten

· Schüler konnten sich leichter vom RU abmelden (wer nicht teilnahm hatte frei!)
Konfessionelle Volksschulen

· Stand dem totalitären Charakter des Nationalsozialismus entgegen

· Ab 1935 Kampf gegen die konfessionellen Schulen um das „Trennende der Volksgemeinschaft“ zu beseitigen

· Umwandlung von Bekenntnisschulen in Gemeinschaftsschulen

· Lehrer und Eltern wurden genötigt, für die Gemeinschaftsschule einzutreten

· Ab 1938/39 gab es nur noch Gemeinschaftsschulen

Judentum

· Entfernung jüdischer Schüler aus arischen Klassen

· Juden entweder in komplett jüdischen Klassen oder in jüdischen Schulen
· Ab 1937 Reichsrichtlinien zum Schulbesuch der Juden

· Unterrichtet von jüdischen Lehrern, die aufgrund des Gesetzes zu Wiederherstellung des Berufsbeamtentum entlassen worden waren

· Unterricht nach staatlichen Lehrplänen, allerdings Ausschluss von Zusatzaktivitäten
· Anteil der jüdischen Schüler verringerte sich von 1933 bis 1938 stetig

· Ab 1938 endgültige Ausweisung jüdischer Kinder aus der Volksschule

2. Schulrechtliche und verwaltungstechnische Maßnahmen

2.1 Schulaufsicht

· 1933 Übernahme der Länderkultusministerien durch nationalsozialistische Minister

· wichtige Funktionsstellen wurden mit Nationalsozialisten besetzt

· Gauamtswalter wurden Leiter der NSLB Gauwaltungen
· 7.4.1933 Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums:



umfassende Säuberungen und Entlassungen,




jeder der nicht parteitreu war, wurde ohne Rentenanspruch aus dem Amt 
entfernt,









jeder Beamte musste sich einverstanden erklären, auch ein Amt mit niedrigeren 
Bezügen zu bekleiden,







Beamte konnten frühzeitig in den Ruhestand versetzt werden


Grundlage zu willkürlichen Entlassungen





· viele Schulräte wurden ausgetauscht

· Parteitreue war wichtiger als Qualifikation

· Schulrat soll vordringlich „den pädagogischen und menschlichen Führergedanken innerhalb seiner Lehrerschaft und seines schulischen und öffentlichen Arbeitsfeldes“ verwirklichen

· 1934 Erneuerung der Schulaufsicht abgeschlossen

· allerdings mussten manche wegen vollkommener Unfähigkeit wieder aus dem Dienst entfernt werden
· 1936 regelt Rust die Berufungen reichseinheitlich und legt strengen Bewertungsmaßstab zugrunde (Politisierung der Schulaufsicht wurde als abgeschlossen erklärt)

2.2 Lehrerschaft

· Lehrer, die in der sozialdemokratischen oder kommunistischen Partei tätig waren, wurden entlassen

· Lehrer mussten zur Gleichschaltung Fragebögen ausfüllen 

· Prüfkommissionen überprüften alle Lehrer
· Säuberungen teilweise so gründlich, dass Unterricht ausfallen musste
· Wegen Lehrerüberschuss und wirtschaftlicher Krisensituation besondere Angst vor Entlassungen
· Im zweiten drittel der 30er Jahre deutlicher Lehrermangel

· Einige Lehrer wurden wieder eingestellt

· Systematische Einschüchterung der Lehrer
· Bei Kundgebungen mussten alle Lehrer anwesend sein

· Schulungen in neuen Stoffgebieten wie Vorgeschichte, Rassenlehre und Erblehre

· Ab 1935 Massenschulungen (nationalpolitische Lagerlehrgänge)
· Ständige Bespitzelung und Überwachung der Lehrer
· Lehrer wurden zu Gemeinschaftsarbeit gezwungen
· Durch zusätzliche Parteiaufgaben und Mitwirken an Veranstaltungen litt der Unterricht
· Schülerleistungen in der Volksschule sanken ab

· Lehrer, die sich nicht in der Partei engagierten wurden nicht befördert 
2.3 Schulleitung

· Stellung des Rektors erfuhr dank Führerprinzip eine Stärkung

· Lehrerkonferenz wurde 1934  Mitspracherecht abgesprochen
· Rektor konnte Lehrer durch Unterrichtsbesuche kontrollieren
· Schaffung von Schulgemeinden (Lehrer- und Elternschaft einer Schule)

2.4 Eltern und Schule

· Elternbeiräte wurde 1933 gesäubert und bald darauf abgesetzt
· Gründung eines neuen Organisationsgefüges
· Führer der Schulgemeinde ist der Rektor

· Unterstützung durch 2-5 Eltern je nach Schulgröße   Jugendwalter der Schulgemeinden
· Unterstützung durch einen HJ-Führer

· Schulgemeinde und Jugendwalter hatten keine beschließende sondern nur beratende Funktion
· Eltern wurden im Sinne des nationalsozialistischen Gedankengutes umerzogen und indoktriniert
· Es gab keine landesweiten nationalsozialistischen Elternverbände
· Bei Einstellungen von Lehrlingen wurden auch die Eltern auf politische Treue überprüft
2.5 Hitlerjugend und Schule

· Hitlerjugend sollte die gesamte Jugend neben Elternhaus und Schule körperlich, geistig und sittlich im Sinne des Nationalsozialismus zum Dienste am Volk erziehen

· Schüler gehörten von 10-14 dem deutschen Jungvolk (DJ) in der HJ an, Schülerinnen dem Jungmädelbund (JM) der Untergliederung des BDM

· HJ hatte 2 Nachmittage zur Verfügung, an denen es keine Hausaufgaben geben durfte

· Benennung von Vertrauenslehrern zwischen HJ und Schule
· Körperliche, geländepolitische Ausbildung und weltanschauliche und staatspolitische Erziehung der Schüler außerhalb von Elternhaus und Schule wird HJ übertragen

· Schüler die (noch) nicht der HJ angehörten, hatten am Samstag Unterricht, wobei 2 Stunden nationalpolitischer Unterricht und die restlichen Stunden Leibesübungen waren
· HJ Führer oft ungenügend qualifiziert ( Mitglieder des Jungvolks blieben weitgehend sich selbst überlassen

· 1936 wurden alle Jugendlichen zu Zwangsmitgliedern der HJ bzw. des BDM

· gespanntes Verhältnis zwischen HJ und Schule
· absinkende Leistungen der Schüler wegen starker Beanspruchung durch HJ

3. Schulaufbau und Schulstruktur

3.1 Die Volksschule

· 1934 wurde mit Einrichtung des Reichserziehungsministeriums den Ländern die schulpolitischen Kompetenzen entzogen

· Grundstruktur der Volksschule blieb im Nationalsozialismus so, wie sie in der Weimarer Republik entstanden war
· Maßnahmen hauptsächlich zur Zentralisierung

Konzeption der Grundschule

· Vierjährige Grundschulzeit wurde beibehalten

· Von einigen Seiten (Rust) wurde Verkürzung auf 3 Jahre angestrebt, allerdings NSLB dagegen

Verhältnis zwischen Ländern und Reichserziehungsministerium

· Rust orientierte sich beim Reichsschulaufbau v.a. am preußischen Schulaufbau

· Einige Länder (v.a. Hamburg) waren dagegen

· Hamburger Schulaufbau (6 Jahre GS) wurde von Kommission als vorbildlich und modellhaft bezeichnet

· Aber Einheitsschule wurde von der Partei nicht gebilligt (zu marxistisch und sozialdemokratisch) ( entspricht nicht rassenbiologischem Standpunkt

· Beschlossen wurden 4 GS-Klassen nach der die Oberschule abzweigte, nach dem 6. Schuljahr Übergang auf Aufbauschule möglich

Das Reichsschulpflichtgesetz

· 1936 wurde die Auflösung aller privater Vorschulen verfügt (wie von der Weimarer Republik vorgesehen)

· 1938 Reichschulpflichtgesetz



· Schulpflicht muss Erziehung und Unterweisung der deutschen Jugend im Sinne des Nationalsozialismus sichern

· Beginn der Schulpflicht wurde auf 6 Jahre festgelegt

· Reichseinheitlich 8jährige Schulpflicht

· Behinderte mussten auf Sonderschulen

· Sonderverfügungen der Länder wurden vereinheitlicht

· Berufsschulpflicht betrug 3 Jahre

· Durch strukturelle Vereinheitlichung wurde Basis für reichseinheitliche Ausrichtung der Volksschularbeit geschaffen 

Binnenstruktur der Volksschule 
· Vollausgebaute 8stufige Volksschule war die Ausnahme (nur 10%)

· Im Gesamtdurchschnitt hatte die Volksschule 3,5 Klassen

· Nach Geschlechtern getrennter Unterricht nur in großen Volksschulen

· 1935 Einführung des Landjahres (nach der Schulpflicht musste neun Monate auf dem Land geholfen werden)

· Landjahr meist nur in Ballungsgebieten durchgesetzt (Geldmangel)
· Landjahr war in Erziehungsabschnitte gegliedert

· Leibeserziehung

· Musische Erziehung

· Nationalpolitische Schulung

· Praktische und vorberufliche Erziehung

· Strenge Auswahl der Lehrer für das Landjahr

· Enge Verbindung zwischen Landjahrerziehern und HJ (Erzieher bekleideten gleichzeitig HJ Ränge)

· Für die Ausbildung zum Volksschullehrer wurden Jugendliche bevorzugt, die das Landjahr durchlaufen hatten
3.2 Die Hauptschule

· Einführung auf Führerbefehl

· HS war wie Volksschule Pflichtschule

· Seit Beginn des Krieges Entscheidungen über Erziehungsfragen meist direkt aus der Parteizentrale unter Umgehung des Reicherziehungsministers

· HS baute auf der GS auf und hatte 4 Klassen

· HS ging über das Ziel der Volksschule hinaus
· Reform des Mittelschulwesens wurde dadurch beendet

· Keine Neuaufnahmen in die Mittelschule mehr

· Angefangene Mittelschulausbildung konnte beendet werden

· Nach der HS Möglichkeit zu 2 Aufbaujahren

· Mathematisch naturwissenschaftliche Fächer hatten höheres Stundenkontingent als in der Volksschule
· Lehrplan wurde fast wörtlich aus preußischem Mittelschullehrplan übernommen
· Fachlehrersystem

· Erhöhter Bedarf an Lehrern
· Lehrer an Hauptschulen stiegen aus der Volksschullehrerschaft auf

3.3 Übergänge und Auslese

Hilfsschulen

· Sollte Volksschule in den erb- und rassepflegerischen Maßnahmen des Staates unterstützen

· Umschulung sollte spätestens nach dem 2. Schuljahr vollzogen sein

· Schüler, die auch in der Hilfsschule wenig Fortschritte machten, wurden als bildungsunfähig aus der Hilfsschule entfernt

· Schüler sollten nicht gefördert, sondern in die Volksgemeinschaft eingegliedert werden

· Bewusste Rassenhygiene wurde betrieben
Übergang von Volksschule in höhere Schulen

· Erfolgte nach dem 4. Schuljahr

· Grundlegend für Aufnahme war eine schriftliche und mündliche Aufnahmeprüfung, sowie eine körperliche Eignungsprüfung

Übergang in Aufbauschulen

· Eigenständige höhere Schulen, die in 6 Jahren zum Abitur führten

· Schlossen an das 7. Jahr der Volksschule an

· Bei Aufnahmeprüfungen musste ein Dienstzeugnis der HJ oder des BDM vorgelegt werden

Auslese für nationalsozialistische Eliteschulen

· NAPOLAS waren 8jährige höhere Schulen mit straffer Heimerziehung
· Nur die besten Schüler aus den 3. und 4. Klassen wurden vorgeschlagen

· 1937 Einrichtung der Adolf-Hitler Schulen

· 6jährige Oberschule in Aufbauform mit Internatserziehung

· eher politische als geistige Elitebildung

Volksschule

· Leistungen wurden vielfach als unzureichend und niedrig beklagt

· Ursache lag auch in Beanspruchung durch die Partei

· Eklatanter Lehrermangel

· Leistungsmindernd wirkte sich auch die Kinderlandverschickung (Umquartierung von Kindern aus Bombengefährdeten Gebieten aufs Land) aus
· 1944 betreute ein Lehrer durchschnittlich 80 Schüler

4. Curriculare Neuerungen

4.1 Die Richtlinien für die Grundschule von 1937

· reichseinheitliche Regelung der Unterrichtsarbeit in der Grundschule

· in Hamburg und Bremen gingen Bestimmungen weit über bestimmte Fachgebiete hinaus und betrafen alle Bereiche der schulischen Erziehung

· Gesamtunterricht in der GS beruht auf der Heimatkunde

· Heimatkunde entspricht am meisten der nationalsozialistischen Weltanschauung

· Heimatkundlicher Unterricht erweitert sich zu Volkskunde, Geschichte auf völkischer Grundlage, Natur- und Lebensraumkunde und Rassenkunde

· GS sollte eine Mischung aus Lern- und Arbeitsschule sein
· Leibeserziehung war sehr wichtiges Fach

· Lehrplan zeichnete sich durch präzise Themenstellungen und Stoffanweisungen aus
· 1937 erlässt Rust „Richtlinien für den Unterricht in den 4 unteren Volksschulklassen
· regeln Unterrichtsstunden
· regeln Inhalte, die behandelt werden sollten

· waren nur provisorisch

· stoffliches Pensum im Rechnen und Sprachlehreunterricht waren auf die Anforderungen des Gymnasiums ausgerichtet

4.2 Die Reichsrichtlinien von 1939

· regeln die gesamte Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Volksschule einheitlich

· im Geschichtsunterricht wurden genaue Interpretationsvorgaben für die Lehrkräfte vorgegeben

· Rassenkunde als durchgängiges Prinzip in allen Fächern
· Stundenzahl für Leibesübungen wurde erhöht

· 1938 für alle Volksschulen des Landes einheitliche Stundentafeln (Vorstufe zu Reichsrichtlinien von 1939)
· gliederten sich in allgemeine Richtlinien und Richtlinien für die einzelnen Unterrichtsfächer
· Volksschule soll auf HJ Rücksicht nehmen
· Erziehung der Mädchen sollte auf Hausfrau und Mutter eingestellt werden

· Am umfangreichsten waren Richtlinien zum Geschichtsunterricht
· Wissenschaftsfeindlichkeit der Richtlinien (es durften keine wissenschaftlichen Naturgesetze und Versuche behandelt werden)
· Volksschulrichtlinien wurden auf Lehrerfortbildungen behandelt
· Bayern wollte einheitlichen Stoffplan, alle anderen Bundesländer hatten jeweils gauspezifische Stoffpläne
· 1940 wurden bayrische Ergänzungsrichtlinien erlassen
· präzise Auskünfte über Einzelthemen und Stoffgebiete

· lückenlose Reglementierung und Uniformität des Unterrichts
4.3 Ziele, Inhalte, Methoden und Medien

· regelmäßige unterrichtliche Behandlung von nationalsozialistischen Gedenktagen

· großer Stellenwert der wehrgeistigen Erziehung
· Kriegsthemen flossen in den Rechenunterricht ein (nationales Rechnen)
· In der Rassenlehre wurden genetische Erkenntnisse aus der Pflanzenwelt auf den Menschen übertragen (Scheinlegitimation)

· Neuschaffung von Schulbüchern und Ausrichtung auf nationalsozialistische Inhalte

· Lesebücher bestanden aus einem Kern- und einem Heimatteil 

· Rechenbücher wurden vereinheitlicht
· 1940 wurde Rust die Kompetenz zur Bucherstellung für 10 Jahre entzogen und an den Leiter der Parteiamtlichen Prüfungskommission zum Schutze der NS-Literatur Bouhler übergeben

· 1933 Säuberung der Schülerbüchereien

· neue Bücher für Schülerbüchereien wurden verpflichtend vorgeschrieben

· besonderer stelenwert der Zeitschrift „Hilf mit“ des NSLB

· Darstellung der Rassen- und Judenhetze wichtig

· Weiteres wichtiges Medium war der Unterrichtsfilm

· Unterweisung über den lehrplanmäßigen und methodischen Einbau des Films in den unterricht gehörten zur Lehrerausbildung  

4.4 Feste und Feiern 
· Überragender Stellenwert als Mittel nationalsozialistischer Indoktrination im Schulleben

· Sprechchor als wichtiges Gestaltungsmittel

· Veranstaltungen waren streng geplant und sogar die Auswahl der Lieder vorgeschrieben
· Personenkult, Beschwörungen, Treuebekundungen und Verhaltensmaßregeln

· Zielstellung war mit Hilfe von Feiern Schüler in die große Volksgemeinschaft einzugliedern

5. Die Lehrerausbildung

5.1 Die Hochschulen für Lehrerausbildung

· Weimarer Republik wollte wissenschaftliche Lehrerausbildung 

· Nationalsozialismuszerstörte diese Bestrebungen

· Pädagogische Akademien wurden in Hochschulen für Lehrerbildung (HfL) umgewandelt

· 2/3 der Dozenten und Professoren wurden ausgewechselt

· ideologiebegründete Gründung von HfLs auf dem Land 
· bewusste Hinwendung zur Grenze beim Aufbau von HfLs

· Einführung von Volkskunde, Wehrgeographie, Grenzlandkunde und Rassenkunde

· Einheitliche Umstrukturierung der Lehrerausbildung nach preußischem Vorbild

· Unterricht in Pädagogik stützte sich auf die Werke „Mein Kampf“ und „Menschenformung“ (Krieck)

· In Bayern gab es so genannte Übungsschulen für Lehramtsstudenten

· Jeder Studierende musste eine Zeit lang in einem Gemeinschaftshaus wohnen

· Aus aufgelösten Lehrerbildungsanstalten wurden Aufbauschulen
· Aufbauschulen begannen nach der 6. Volksschulklasse und dauerten 6 Jahre

· Ausbildung nicht wissenschaftlich sondern eher als Charakterbildung

· Bedeutung der Fächer Englisch, Latein, Mathe, Physik und Chemie gering

· Darlegung und Lehre der wissenschaftlichen Systematik eines Fachgebiets sollte nicht stattfinden

· Rust erstellt 1936 Richtlinien für die Lehrertätigkeit und das Studium an den Hochschulen für Lehrerbildung

· Dozenten und Professoren wurden inhaltliche Bestimmungen für die Lehre an die Hand gegeben

· Theoretische Pädagogik sollte Erziehungsidee des Nationalsozialismus entwickeln

· Es wurde Wert darauf gelegt, dass Dozenten der Unterrichtslehre selbst aus der Praxis kamen

· Leibeserziehung als einer der wichtigsten Bestandteile der Ausbildung
· Ab 1939 fiel Religionslehre aus dem Kanon der Fächer, da die Dozenturen nicht besetzt werden konnten 

· Direktor der HfL war direkt dem Erziehungsministerium unterstellt

· Ende 1936 ging das Recht zur Ernennung von Dozenten komplett auf den Reichserziehungsminister über
 5.2 Studium und erste Lehrerprüfung
· Studium dauerte 4 Semester

· Allgemeine Hochschulreife war Voraussetzung

· Studenten mussten Ariernachweis und Betätigung im parteilichen Umkreis nachweisen

· In Aufnahmeprüfung mussten sportliches und musisches Können nachgewiesen werden

· Bewerber, die in der HJ oder dem BDM waren wurden bevorzugt
· 1937 wurde die „Ordnung der ersten Prüfung an für das Lehramt an Volksschulen“ veröffentlicht

· Voraussetzung für die Prüfungszulassung war positive Einstellung zum Nationalsozialismus

· 1938 Reichsvereinheitlichung der Zulassungsbestimmungen
· Studenten, die ein höheres Lehramt anstrebten mussten 2 von 8 Semestern an einer HfL studieren

· Aufgrund von Lehrermangel im Volksschulwesen durften nur wenige ein Fachstudium für ein höheres Lehramt aufnehmen

· 1940 wurde die HfL Regelung rückgängig gemacht

· Studium gliederte sich in 3 Bereiche 

· Politische und leibliche Erziehung

· Wissenschaftliches Studium

· Berufspraktische Ausbildung

· Trotz Werbemaßnahmen vergrößerte sich der Mangel an Volksschullehrern
· Deswegen wurde Aufbaulehrgänge eingeführt, allgemeine Hochschulreife nicht mehr zwingend nötig

· 1940 wurde die Lehrebildung auf 3 Semester verkürzt

· Lehrgänge für Schulhelfer wurden eingerichtet (mussten mindestens Mittelschulabschluss haben)

· Bewährte Schulhelfer konnten 1 Jahr an der HfL absolvieren und wurden als Lehrer übernommen

· 1941 wurden die HfLs aufgelöst und in Lehrerbildungsanstalten umgewandelt

· Abbau der akademischen Bildung

5.3 Fortbildung und zweite Lehrerprüfung

· Während Weimarer Zeit in Bayern am weiten ausgeprägteste Fortbildungsorganisation

· Zweite Lehrerprüfung erfasste Leistungen der 4jährigen amtlichen Fortbildung  sowie praktische und theoretische Prüfung

· Bei praktischer Prüfung besuchte Kommission Kandidaten unangekündigt einen ganzen Schultag lang

· Bewährte nationalsozialistische Lehrer wurden in Fortbildungsleiterstellen übernommen

· Vorsitz in allen mündlichen Prüfungen wurde an einen Mandatsträger der NSDAP übergeben

· Weltanschauliche Prüfung wurde eingerichtet

· Fortbildungen wurden in Lagern mit militärischem Tagesablauf veranstaltet

· 1940 reichseinheitliche Bestimmungen

· Bericht über Erziehungs- und Unterrichtsarbeit

· 2 wissenschaftliche Hausarbeiten aus den Erziehungswissenschaften

· Drei Lehrproben

· Mündliche Prüfung  
5.4 Die Lehrerbildungsanstalten

· Hochschulmäßige Ausbildung der Volksschullehrer wurde als sinn- und nutzlos abgelehnt

· Lehrermangel durch unbefriedigende Besoldungssituation
· Schlechtes öffentliches Ansehen der Lehrer (v.a. Schuld der HJ, die die Lehrer diffamierte)
· NSDAP forderte Abbau der akademischen Lehrerbildung unter dem Vorwand nur so den Mangel beheben zu können

· Rust, NSLB und SS wollte Hochschulen für Lehrerbildung behalten und waren gegen Halbbildung der Lehrer
· NSDAP Parteizentrale, Heß, Göring und Bormann setzten sich aber schließlich durch

· Einführung von Lehrerbildungsanstalten
· Volksschullehrerstellen sollten mit früheren Unteroffizieren besetzt werden, Ausbruch des Kriegs verhinderte dies aber
· Auslese der Schüler für LBAs erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der HJ

· Teilnehmer des Landjahrs wurden bevorzugt

· Nach Geschlechtern getrennt

· Als Internatsbetriebe gestaltet

· Dauer der Ausbildung umfasste 5 Jahre

· Lehrpläne wurden von Parteikanzlei und Parteiorganisationen miterstellt

· Ausbildung umfasste allgemein bildenden Unterricht und berufsfachliche Unterweisungen
· Im 4. Ausbildungsjahr wurde 3stündig unterrichtet, im 5. Jahr 5stündig

· Vertiefende weltanschauliche Schulung

· Nach dem 5. Jahr Abschluss mit 1. Lehramtsprüfung

· Lehrerprüfung konnte auch von Schülern mit Mittelschulabschluss oder Reifezeugnis abgelegt werden

· Ausbildungszeit war in solchen Fällen verkürzt

· Extrem niedrige Unterrichtsanforderungen und geistiges Niveau an den LBAs

· In den LBAs war ALLES reglementiert und normiert

· Lehrerbildungsanstalten konnten Lehrermangel nicht beheben
